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Rechtssatz

Mangels besonderer gegenteiliger Vorschriften ist die Rechtsbeständigkeit rechtskräftig erteilter Baubewilligungen

nach jenen Vorschriften zu beurteilen, auf Grund dieser sie ergangen sind; aus der Übergangsbestimmung des § 121

Abs 1 NÖ BauO in der Stammfassung ergibt sich jedoch eindeutig der Wille des Gesetzgebers, auch die neu eingeführte

Bauvollendungsfrist auf nach der Bauordnung aus 1883 erteilte Baubewilligungen anwendbar zu machen, wenn auch

mit einem Ablaufmoratorium zum 31.12.1971. Wenn nun der Gesetzgeber der Novelle 1981 diesen Satz in die

novellierte Fassung des § 121 Abs 1 NÖ BauO nicht mehr aufnahm, so scheint dies nur vordergründig für eine

Aufhebung dieser Regelung zu sprechen. In Wahrheit ging der Gesetzgeber davon aus (und durfte dies auch tun), daß

ein Bedürfnis nach einem weiteren Aufrechterhalten dieser Regelung nicht mehr bestand. Für ein Verfahren über den

Antrag auf Verlängerung der Bauvollendungsfrist Dnden daher die Bestimmungen der NÖ BauO 1976 Anwendung. Das

frühere (abgeschlossene) Baubewilligungsverfahren ist nämlich vom Verfahren um Verlängerung der

Bauvollendungsfrist zu unterscheiden. Es triFt daher nicht zu, daß der Wegfall der zitierten Übergangsbestimmung des

Stammgesetzes durch die Novelle 1981 zur Folge hat, für eine Baubewilligung aus dem Jahre 1969 gelte keine

Bauvollendungsfrist.
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